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A. Bekanntmachungen des Landkrei-
ses Emsland 

 
112 Allgemeinverfügung 
 Nr. 01/2020 
 
 für Reiserückkehrende aus Risikogebieten 

und besonders von der Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 
betroffenen Gebieten zur Beschränkung 
des Besuchs von Schulen, Kindertagesein-
richtungen, Kindertagespflegestellen und 
stationären Einrichtungen der Pflege- und 
Eingliederungshilfe 

 
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit 
weltweit verbreitet. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile eine 
Reihe von Fällen, meist in Verbindung mit Reisen in Risikogebiete 
und aus besonders betroffenen Regionen. Die Erkrankung 
COVID-19 verläuft in den meisten Fällen als grippaler Infekt und 
ist von einem Schnupfen oder einer echten Grippe (Influenza)  
klinisch nicht zu unterscheiden. 
 
Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) wird 
folgende Allgemeinverfügung erlassen: 
 
1. Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem  

Risikogebiet oder einem besonders betroffenen Gebiet ent-
sprechend der jeweils aktuellen Festlegung durch das Robert 
Koch-Institut (RKI) aufgehalten haben, dürfen für einen Zeit-
raum von 14 Tagen seit Rückkehr aus dem Risikogebiet oder 
des besonders betroffenen Gebiets folgende Einrichtungen 
nicht betreten: 

 
a) Einrichtungen nach § 33 Nr. 1 bis 4 IfSG (Kindertagesein-

richtungen und Kinderhorte, erlaubnispflichtige Kinder- 
tagespflegestellen, Schulen, Tagesbildungsstätten nach 
§§ 162 ff NSchG und Heime, in denen überwiegend min-
derjährige Personen betreut werden) sowie betriebser-
laubte Einrichtungen nach § 45 SGB VIII (stationäre und 
teilstationäre Erziehungshilfe), 

 
b) Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Nr. 1 und Nr. 3 bis 5 

IfSG (Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationsein-
richtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleich-
bare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtun-
gen,Tageskliniken), ausgenommen von dem Betretungs-
verbot sind behandlungsbedürftige Personen, 

 

c) stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliede-
rungshilfe wie Heime für  ältere Menschen, pflegebedürf-
tige Menschen oder Menschen mit Behinderungen nach  
§ 2 Abs. 2 des Niedersächsischen Gesetzes über unter-
stützende Wohnformen (NuWG), stationäre Einrichtun-
gen der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten nach §§ 67 ff SGB XII sowie Werkstätten 
für Menschen mit Behinderungen, andere Leistungsan-
bieter nach § 60 SGB IX, Tagesförderstätten und Tages-
stätten für Menschen mit seelischen Behinderungen, aus-
genommen von dem Betretungsverbot sind behandlungs-
bedürftige und betreuungsbedürftige Personen, 
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d) Berufsschulen und Hochschulen, 
 
e) Landesbildungszentren mit allen ihren Angeboten. 

 
 Dieses Betretungsverbot gilt auch für Personen, die sich jetzt 

und in Zukunft in den Risikogebieten oder besonders betroffe-
nen Gebieten aufgehalten haben werden. Ausreichend ist, 
dass die entsprechende Festlegung der Gebiete durch  
das RKI innerhalb der 14-Tages-Frist erfolgt. Die Risiko- 
gebiete und besonders betroffene Gebiete sind unter 
https://www.rki.de/ncov-risikogebiete tagesaktuell abrufbar. 

 
 Als Aufenthalt nach Satz 1 gilt nicht ein nur kurzzeitiger Kon-

takt zum Beispiel im Rahmen eines Tankvorgangs, einer übli-
chen Kaffeepause oder eines Toilettengangs. 

 
2. Wenn eine nach Ziffer 1 verpflichtete Person minderjährig ist, 

so hat derjenige für die Einhaltung der diese Person treffende 
Verpflichtung zu sorgen, dem die Sorge für diese Person zu-
steht. Die gleiche Verpflichtung trifft Betreuerinnen oder Be-
treuer einer von der Verpflichtung nach Ziffer 1 betroffenen 
Person, soweit die Erfüllung dieser Verpflichtungen zu deren 
Aufgabenkreis gehört. Sie sind unter Berücksichtigung der 
Voraussetzungen in Ziffer 1 verpflichtet, keine Betreuungsan-
gebote von Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle 
oder Heimen in Anspruch zu nehmen. 

 
3. Erhalten die Träger oder die mit den Leitungsaufgaben in  

den jeweiligen Einrichtungen beauftragten Personen der in 
Ziffer 1 benannten Einrichtungen Kenntnis davon, dass die 
Voraussetzung nach Ziffer 1 vorliegt, dürfen die betreffenden 
Personen für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus 
dem Risikogebiet oder des besonders betroffenen Gebiets 
nicht betreut oder beschäftigt werden. 

 
4. Die Anordnung gilt sofort ab dem Zeitpunkt der Bekanntma-

chung. Eine Anfechtungsklage gegen diese Allgemeinverfü-
gung hat keine aufschiebende Wirkung. 

 
5. Ordnungswidrig handelt gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG wer 

vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Anordnungen nach Zif-
fern 1 – 3 dieser Allgemeinverfügung verstößt. Jeder Verstoß 
kann gemäß § 73 Abs. 2 IfSG mit einer Geldbuße von bis zu  
25.000,00 Euro geahndet werden. 

 
Begründung: 
 
Zu Ziffer 1: 
 
Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten oder von der Ausbreitung 
des Coronavirus SARS-CoV-2 besonders betroffenen Gebieten 
wird für den durch die Inkubationszeit definierten Zeitraum von  
14 Tagen nach Ankunft aus einem der fraglichen Gebiete das Be-
treten der in den Buchstaben a) bis e) definierten Einrichtungen 
verboten. Die Maßnahme dient dazu, die Ausbreitung des neuen 
Erregers einzudämmen sowie den Schutz vulnerabler Personen-
gruppen sicherzustellen. Darüber hinaus tragen die Maßnahmen 
für die erfassten medizinischen Einrichtungen auch zur Aufrecht-
erhaltung der Versorgungskapazitäten bei. 
 
Zu Buchstabe a): 
 
Nach den bisherigen Erkenntnissen erkranken Kinder nicht 
schwer an COVID-19. Sie können aber ebenso wie Erwachsene, 
ohne Symptome zu zeigen, Überträger des Coronavirus SARS-
CoV-2 sein. Kinder und Jugendliche sind zugleich besonders 
schutzbedürftig. Dabei ist die Übertragungsgefahr bei Kindern be-
sonders hoch, weil kindliches Spiel in den frühkindlichen Einrich-
tungen regelmäßig einen spontanen engen körperlichen Kontakt 
der Kinder untereinander mit sich bringt. Das Einhalten diszipli-
nierter Hygieneetiketten ist zudem abhängig vom Alter und der 
Möglichkeit zur Übernahme von (Eigen-)Verantwortung und be-
darf daher bei Kindern noch einer entwicklungsangemessenen 
Unterstützung durch Erwachsene.  
 
 

Diese Unterstützung kann in den Einrichtungen mit einer Vielzahl 
an betreuten Kindern seitens der Aufsichtspersonen nicht immer 
ununterbrochen sichergestellt werden. Vielmehr sehen die 
Räume in den Einrichtungen in aller Regel Rückzugsmöglichkei-
ten vor. Daher kann schon räumlich eine lückenlose Überwachung 
nicht immer gewährleistet werden. Damit steigt die Gefahr, dass 
sich Infektionen innerhalb der Einrichtung verbreiten und diese 
nach Hause in die Familien getragen werden. Aus diesen Grün-
den ist nach Abwägung aller Umstände eine allgemeingültige An-
ordnung erforderlich, um die Verbreitung der Infektion in Gemein-
schaftseinrichtungen, in denen überwiegend Minderjährige be-
treut werden, zu unterbinden. Diese Anordnung betrifft die Kinder-
tagespflege auch dann, wenn nur ein Kind betreut wird. Denn 
auch dann ist eine Übertragung auf weitere Kinder nicht ausge-
schlossen. 
 
Zu Buchstabe b): 
 
In den stationären medizinischen Einrichtungen werden vielfach 
Personen betreut, die durch eine Infektion mit dem neuen Erreger 
in besonders schwerer Weise gesundheitlich gefährdet wären. 
Zum Schutz dieser besonders vulnerablen Personengruppen 
stellt die Beschränkung des Zugangs für Reiserückkehrern aus 
Risikogebieten oder besonders betroffenen Gebieten eine geeig-
nete und erforderliche Schutzmaßnahme dar. Neben der Vermei-
dung von Einträgen des Erregers wird auch die medizinische Ver-
sorgung unterstützt. Die Erkrankung des betreuenden und medi-
zinischen Personals wird verringert. 
 
Zu Buchstabe c): 
 
Hier gelten entsprechend die Überlegungen wie zu Buchstabe b). 
 
Zu Buchstabe d): 
 
Viele Studierende sowie Beschäftigte in Hochschulen weisen eine 
überdurchschnittliche Reisetätigkeit auf. Dies umfasst insbeson-
dere auch Aufenthalte in Risiko- oder besonders betroffenen Ge-
bieten. 
 
Risikogebiete und besonders betroffene Gebiete sind Gebiete, in 
denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch ver-
mutet werden kann. Um dies festzulegen, verwendet das RKI ver-
schiedene Indikatoren (u. a. Erkrankungshäufigkeit, Dynamik der 
Fallzahlen). In den durch das RKI festgestellten Risikogebieten 
und besonders betroffenen Gebieten besteht eine allgemein we-
sentlich erhöhte Infektionsgefahr, sodass Personen, die sich dort 
aufhielten, als ansteckungsverdächtig anzusehen sind. Es ist auf 
die aktuelle Einstufung abzustellen. Es kommt nicht darauf an, 
dass diese Einschätzung bereits zum Zeitpunkt des Aufenthalts 
im Sinne der Ziffer 1 in dem Gebiet vom RKI festgestellt wurde.  
 
Der Ansteckungsverdacht besteht, wenn die Person dort mindes-
tens einen 15-minütigen Kontakt zu einer anderen Person im Ab-
stand von weniger als 75 cm hatte. Dieses Kriterium grenzt des-
halb den Aufenthalt von der bloßen Durchreise ab. Kein Aufenthalt 
im Sinne der Ziffer 1 dieser Verfügung wird in der Regel bei einem 
bloßen Toilettengang, einem Tankvorgang oder einer üblichen 
Kaffeepause gegeben sein. 
 
Zu Ziffer 2: 
 
Entsprechend Ziffer 1 dürfen die Personensorgeberechtigten die 
betreffenden Kinder nicht in die Einrichtungen bringen und das 
Recht auf Betreuung gegenüber dem Träger oder der Tagespfle-
geperson geltend machen. Der Rechtsanspruch auf Betreuung 
nach § 24 SGB VIII ist insoweit eingeschränkt. 
 
Zu Ziffer 3: 
 
Es ist ausdrücklich keine Aufgabe der Träger bzw. des eingesetz-
ten Personals bzw. der Tagespflegeperson, gezielt durch Nach-
fragen zu erforschen, ob Kinder sich in einem Risikogebiet aufge-
halten haben. Nur dann, wenn eine positive Kenntnis darüber be-
steht, dürfen diese Schülerinnen und Schüler sowie Kinder nicht 
mehr betreut werden. 
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Zu Ziffer 4: 
 
Die Anordnung tritt am auf die Bekanntgabe folgenden Tag  
in Kraft. Sie ist nicht befristet. Bei entsprechender erneuter  
Risikoeinschätzung wird die Allgemeinverfügung aufgehoben. 
 
Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG 
sofort vollziehbar. 
 
Zu Ziffer 5: 
 
Die Bußgeldbewehrung der Maßnahme bis zu 25.000 Euro folgt 
aus § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG. 
 
Die Anordnung stellt eine Maßnahme nach § 28 Abs. 1 Satz 1 
IfSG dar. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann binnen einen Monats ab 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Osnabrück, Haken-
str. 15, 49074 Osnabrück, erhoben werden. 
 
Die Klage hat gem. § 16 Abs. 8 Infektionsschutzgesetz keine auf-
schiebende Wirkung. 
 
Hinweis: 
 
Auf ihren Antrag kann das Verwaltungsgericht Osnabrück die auf-
schiebende Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 VwGO ganz oder teil-
weise wiederherstellen. 
 
 Meppen, 11.03.2020 
 

LANDKREIS EMSLAND 
 
Burgdorf 
Landrat 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
113 Allgemeinverfügung Nr. 2 
 
 des Landkreises Emsland über das Verbot 

von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 
Personen und Regelungen zu Veranstal-
tungen von 100 bis 1.000 Teilnehmern  
zur Eindämmung der Atemwegserkrankung 
„Covid-19“ durch den Corona-Viruserreger 
SARS-CoV-2 

 
Der Landkreis Emsland erlässt gemäß § 28 Abs. 1 S. 2 IfSG in 
Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 NGöGD 
folgende Allgemeinverfügung: 
 
1. Die Durchführung von öffentlichen und nichtöffentlichen Groß-

veranstaltungen auf dem Gebiet des Landkreises Emsland mit  
einer Teilnehmerzahl mit mehr als 1.000 Personen ist mit so-
fortiger Wirkung verboten. 

 
2. Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die Ziffer 1 dieser 

Allgemeinverfügung wird die Anwendung unmittelbaren 
Zwangs gem. § 64 ff. NPOG  in der Form angedroht, dass die 
Teilnehmer des Veranstaltungsortes verwiesen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Für öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen auf dem 
Gebiet des Landkreises Emsland mit einer Teilnehmerzahl bis 
einschließlich 1.000 Personen gelten mit sofortiger Wirkung 
die folgenden Auflagen: 

 
a. Es muss eine dem Infektionsrisiko angemessene Belüf-

tung des Veranstaltungsortes gewährleistet sein. 
 

b. Es müssen ausreichende Möglichkeiten der Händehygi-
ene (Toilettenräume mit Handwaschbecken, Flüssigseife 
und Einmalhandtücher sowie ggf. Desinfektionsmittel) 
vorgehalten werden. 

 
c. Die Teilnehmer müssen vor und während der Veranstal-

tung aktiv über allgemeine Maßnahmen des Infektions-
schutzes wie Händehygiene, Abstand halten und Husten- 
und Schnupfenhygiene informiert werden. 

 
d. Der Veranstalter ist verpflichtet, dem Gesundheitsamt des 

Landkreises Emsland bei Auftreten eines Verdachtsfalls 
im Nachgang auf Verlangen eine Liste aller Teilnehmer 
mit Vorname, Name und den Kontaktdaten (mindestens 
Adresse und Telefonnummer) zu überlassen. 

 
e. Der Veranstalter soll ferner Personen mit akuten respira-

torischen Symptomen, d. h. insbesondere Erkältungsan-
zeichen, von der Veranstaltung ausschließen. 

 
4. Veranstaltungen auf dem Gebiet des Landkreises Emsland 

mit einer Teilnehmerzahl von über 100 Personen sind mit  
sofortiger Wirkung unverzüglich beim Gesundheitsamt des 
Landkreises Emsland schriftlich vom Veranstalter anzu- 
zeigen. Veranstaltungen ab dem 20.03.2020 sind mit einer 
Vorlaufsfrist von mindestens 72 Stunden vom Veranstalter 
dem Landkreis Emsland schriftlich anzuzeigen. Ein Formblatt 
dieser Anzeige kann unter https://www.emsland.de/corona 
heruntergeladen werden. 

 
5. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 2 bis 4 dieser Allgemein-

verfügung wird angeordnet. 
 
6. Ordnungswidrig handelt gemäß § 73 Abs. 1 a Nr. 6 IfSG wer 

vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Anordnungen nach den 
Ziffern 1, 3 u. 4 dieser Allgemeinverfügung verstößt. Jeder 
Verstoß kann gemäß § 73 Abs. 2 IfSG mit einer Geldbuße von 
bis zu 25.000 € geahndet werden. 

 
Begründung: 
 
Zu 1:  
 
Im Dezember 2019 trat in der Stadt Wuhan/Volksrepublik China 
erstmals die Atemwegserkrankung COVID-19 auf, welche durch 
das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 verursacht wird. Seitdem 
breitet sich diese Infektion auch in anderen Ländern, darunter 
Deutschland, aus. Die Krankheitsverläufe variieren dabei stark, 
von symptomlosen Verläufen bis hin zu schweren Pneumonien 
mit Lungenversagen und Tod. 
 
Das Robert Koch-Institut (RKI) hat in „Allgemeine Prinzipien der 
Risikoeinschätzung und Handlungsempfehlungen für Großveran-
staltungen“ vom 11. März 2020 ausgeführt, „dass Massenveran-
staltungen (…) dazu beitragen können, das Virus schneller zu ver-
breiten. Daher kann je nach Einzelfall das Absagen, Verschieben 
oder die Umorganisation von Massenveranstaltungen gerechtfer-
tigt sein, um der vorrangigen Gesundheitssicherheit der Bevölke-
rung Rechnung zu tragen (…).“ Das Bundesgesundheitsministe-
rium hat daher ausdrücklich empfohlen, Veranstaltungen mit mehr 
als 1.000 Teilnehmern abzusagen. Darüber hinaus hat das Nie-
dersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleich-
stellung mit Schreiben vom 11.03.2020 die zuständigen Behörden 
angewiesen, insbesondere bei der Durchführung von Großveran-
staltungen dafür Sorge zu tragen ist, dass notwendige Schutz-
maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von SARS-CoV-2 
getroffen werden.  
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Mithin besteht die Erforderlichkeit, sämtliche Veranstaltungen mit 
mehr als 1.000 Teilnehmern zur Verhinderung der Verbreitung 
von übertragbaren Krankheiten zu verbieten.  
 
Im Landkreis Emsland wurde am 09. März 2020 der erste Corona-
Fall bekannt. Seither steigt die Anzahl der infizierten Personen im 
Landkreis Emsland. 
 
Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige 
oder Ausscheider festgestellt, so trifft die zuständige Behörde die 
notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Ver-
hinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich 
ist (§ 28 Abs. 1 S. 1 IfSG). 
 
Der Landkreis Emsland ist die für den Erlass von Schutzmaßnah-
men zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten 
sachlich und örtlich zuständige Behörde (§ 28 Abs. 1 S. 2 IfSG in 
Verbindung mit § 2 Abs. 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
NGöGD). 
 
Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im 
Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. Im Landkreis Emsland wurden bereits 
mehrere erkrankte, krankheitsverdächtige und krankheitsgefähr-
dete Personen im Sinne des § 2 Nr. 4, 5 und 7 IfSG identifiziert.  
 
Die Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 S. 1 in Verbindung mit S. 2 
IfSG sind vorliegend erfüllt.  
 
Unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Bundesministeri-
ums des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) und des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit (BMG) sowie des Robert Koch-Institu-
tes ist durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-
CoV-2 von Mensch zu Mensch z. B. durch Husten, Niesen oder 
den Kontakt mit mild erkrankten oder asymptomatisch Infizierten 
ein höheres Risiko jedenfalls dann anzunehmen, wenn eine grö-
ßere Anzahl von Menschen auf dichtem Raum zusammenkommt, 
so wie dies bei Großveranstaltungen typischerweise üblich ist.  
 
Auf Großveranstaltungen ist die Möglichkeit der Rückverfolgbar-
keit von Kontaktpersonen insbesondere schwierig und es kann 
unter ungünstigen Bedingungen zu einer Übertragung des Virus 
auf viele Personen kommen. Darüber hinaus ist ab einer Teilneh-
merzahl von mehr als 1.000 Personen davon auszugehen, dass 
eine zentrale Registrierung der Teilnehmenden, um eine Kontakt-
personennachverfolgung sicherzustellen, praktisch nicht möglich 
sein wird. Zudem ist bei solchen Veranstaltungen zu erwarten, 
dass die Teilnehmenden aus anderen Regionen Deutschlands  
oder sogar aus anderen Mitgliedstaaten anreisen werden. Darun-
ter werden möglicherweise auch Personen aus Regionen mit ei-
nem gehäuften Auftreten von COVID-19-Fällen sein. Das Nieder-
sächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstel-
lung führt hierzu in seinem Schreiben vom 11.03.2020 aus, dass 
bei Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern auf-
grund der aktuellen Erkenntnislage davon auszugehen ist, dass in 
der Regel keine Schutzmaßnahmen durch die Veranstalter getrof-
fen werden können, die gleich effektiv aber weniger eingriffsinten-
siv sind, als eine Veranstaltung mit dieser Teilnehmerzahl nicht 
durchzuführen. Das Auswahlermessen der zuständigen Behörden 
reduziert sich damit dahingehend, dass nur die Absage der Ver-
anstaltung oder – wie z. B. bei sportlichen Großveranstaltungen – 
eine Durchführung ohne Zuschauerbeteiligung in Betracht kommt. 
 
Ziel dieser Allgemeinverfügung ist es, die Übertragungswege von 
SARS-CoV-2 zu unterbrechen und das Risiko einzudämmen, 
ohne dabei das öffentliche Leben gänzlich zum Stillstand zu brin-
gen. Um dies sicherzustellen, ist das verfügte Verbot von Veran-
staltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern erforderlich und gebo-
ten. Mildere, gleich wirksame Mittel zur Erreichung dieses Zwecks 
sind nicht ersichtlich. Die Allgemeinverfügung ist auch angemes-
sen, da sie nicht außer Verhältnis zu dem in der Allgemeinverfü-
gung angestrebtem Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie Leben, 
Leib und Gesundheit der Bevölkerung steht. 
 
 
 
 

Vom Verbot von Veranstaltungen mit bis einschließlich 1.000 Teil-
nehmern wird bisher abgesehen, da davon ausgegangen wird, 
dass Veranstalter die Hinweise des Robert Koch-Instituts („Allge-
meine Prinzipien der Risikoeinschätzung und Handlungsempfeh-
lungen für Großveranstaltungen“ vom 28. Februar 2020) beachten 
und entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Teilnehmenden 
vor einer Infizierung umsetzen werden. Es wird sich ausdrücklich 
vorbehalten, gegenüber solchen Veranstaltungen weitergehende 
Auflagen zu erteilen oder Verbote auszusprechen. 
 
Zu 2: 
 
Die Androhungen unmittelbaren Zwangs ist erforderlich, um sofort 
und unmittelbar gegenüber trotz des Verbots stattfindenden Ver-
anstaltungen und Ansammlungen vorgehen zu können. Dies ist 
wiederum erforderlich, um den von Großveranstaltungen ausge-
henden Infektionsgefahren wirksam (auch schon im Vorfeld) be-
gegnen zu können. 
 
Zu 3: 
 
Die unter Ziffer 3 verfügten Auflagen sind erforderlich, um auch 
bei Veranstaltungen bis einschließlich 1.000 Teilnehmern das  
Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu mini-
mieren. Hierzu muss sichergestellt werden, dass eine dem Infek-
tionsrisiko angemessene Belüftung des Veranstaltungsortes ge-
währleistet ist, ausreichende Möglichkeiten der Händehygiene 
vorgehalten werden und im Vorfeld und während der Veranstal-
tung die Teilnehmer ausreichend über präventive Maßnahmen 
des Infektionsschutzes informiert werden. Die Anzeigepflicht so-
wie die namentliche Erfassung der Teilnehmer ist erforderlich, um 
im Falle eines Verdachtsfalls mögliche Infektionswege nachverfol-
gen und geeignete seuchenhygienische Maßnahmen ergreifen zu 
können. Dazu zählt insbesondere auch im Rahmen der Vorbeu-
gung eines seuchenhygienischen Geschehens, Teilnehmer mit 
akuten respiratorischen Symptomen den Zutritt zu Veranstaltun-
gen zu verweigern. Diese Maßnahme ist auch verhältnismäßig, 
insbesondere geeignet, eine weitere Ausbreitung des Corona- 
Viruserregers SARS-CoV-2 zu verhindern. Sie ist auch erforder-
lich, da mildere Maßnahmen nicht zur Verfügung stehen. Sie ist 
auch angemessen, da dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung 
ein höherer Stellenwert als die allgemeine Handlungsfreiheit des 
Betroffenen einzuräumen ist. Die Auflagen orientieren sich eng an 
den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. 
 
Zu 4: 
 
Die in Ziffer 4 geregelte Anzeigepflicht ist erforderlich, um die zu-
ständige Behörde in die Lage zu versetzen, von jeglichen Veran-
staltungen, bei denen ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht, Kennt-
nis zu erlangen, um ggf. die Veranstalter und Teilnehmer über prä-
ventive Möglichkeiten der Minimierung der Gefahren einer Infek-
tion zu informieren oder ggf. beschränkende Maßnahmen treffen 
zu können. 
 
Zu 5: 
 
Die sofortige Vollziehung der Androhung unmittelbaren Zwangs 
und der Auflagen unter den Ziffern 2 und 4 wird angeordnet. Das 
unter Ziffer 1 verfügte Verbot ist gemäß § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 
Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. 
 
Ein ggf. eingelegtes Rechtsmittel gegen die unter den Ziffern 2  
bis 4 getroffenen Anordnungen hat somit keine aufschiebende 
Wirkung. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung, die auf § 80 
Abs. 2 Nr. 4 VwGO  gestützt wird, ist im öffentlichen Interesse er-
forderlich, da Großveranstaltungen im Landkreis Emsland bereits 
diese Woche stattfinden werden und eine Entscheidung in einem 
etwaigen Klageverfahren bei dem erheblichen Sicherheitsbedürf-
nis der Bevölkerung nicht abgewartet werden kann. Es kann ins-
besondere nicht hingenommen werden, dass durch das Einlegen 
von Rechtsmitteln, welche dann aufschiebende Wirkung hätten, 
das ausgesprochene Verbot nicht umgesetzt werden könnte. Die 
Infektionsgefahren, die durch das Verbot verhindert werden sol-
len, könnten sich dann realisieren und der Sinn der ausgespro-
chenen Beschränkung liefe somit ins Leere. 
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Gleiches gilt für die Auflagen unter den Ziffern 3 und 4, da diese 
darauf ausgerichtet sind, dass für alle stattfindenden Veranstal-
tungen besondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sind und 
das Gesundheitsamt des Landkreises Emsland alle nichtöffent- 
lichen Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern Kenntnis 
erlangt. Das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung 
überwiegt im Ergebnis gegenüber dem privaten Interesse eines 
jeden Einzelnen. 
 
Zu 6: 
 
Die Bußgeldbewehrung der Maßnahme bis zu 25.000 € folgt aus 
§ 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG. Die Anordnung stellt eine Maßnahme 
nach § 28 Abs.1 Satz 1 IfSG dar. 
 
Zu Ziffern 1 bis 6: 
 
Gemäß § 28 Abs. 1 Satz 4 IfSG werden die Grundrechte der Frei-
heit der Person, Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz (GG) – hierzu 
zählt insbesondere das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung – der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 GG) und der Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 GG) insoweit einge-
schränkt. 
 
Bekanntmachungshinweis 
 
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung 
als bekanntgegeben (§ 41 Abs. 4 S. 4 Verwaltungsverfahrens- 
gesetz (VwVfG). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Osnabrück, 
Hakenstraße 15, 49074 Osnabrück, erhoben werden. Die Klage 
hat gemäß § 16 Abs. 8 Infektionsschutzgesetz keine aufschie-
bende Wirkung. 
 
Hinweis: 
 
Auf ihren Antrag kann das Verwaltungsgericht Osnabrück die auf-
schiebende Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 VwGO ganz oder teil-
weise wiederherstellen. 
 
 Meppen, 12.03.2020 
 

LANDKREIS EMSLAND 
 
Burgdorf 
Landrat 
 
 ___________________________________________________ 
1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in der Fassung v. 20.07.2000 

(BGBl. I S. 1045) 
2 Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheits-

dienst (NGöGD) in der Fassung v. 24.03.2006 (Nds. GVBl.  
S. 178) 

3 Niedersächsisches Polizeigesetz (NPOG) vom 19. März 1991 
(BGBl. I S. 686) 

4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19. Januar 2005 
(Nds. GVBl. S. 258), jeweils in der zurzeit gültigen Fassung 
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